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Zitat von plattyplus

Hier mal die Regelung in NRW:

"In Nordrhein-Westfalen dürfen Lehrerinnen und Lehrer gemäß § 57 Abs. 4
des Schulgesetzes in der 2006 geänderten Fassung in der Schule keine
politischen, religiösen oder weltanschaulichen Bekundungen abgeben, die
geeignet sind, die Neutralität des Landes gegenüber Schülern und Eltern zu
gefährden oder den Schulfrieden zu stören. Die Darstellung christlicher und
abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen widerspricht diesem
Verhaltensgebot nach dem Wortlaut des Gesetzes ausdrücklich nicht. Gegen das mit
dieser Regelung gerechtfertigte schulbehördliche Verbot, im Unterricht aus
religiösen Gründen ein Kopftuch oder vergleichbare Kopfbedeckungen zu
tragen, gingen zwei muslimische Schulbedienstete erfolglos bei den
Arbeitsgerichten vor."

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kopftuchurteil

Mein Fazit daraus: Lehrerin mit Kopftuch unterrichtet an einer staatlichen Schule =
geht nicht!

Und die Reaktion des Bundesverfassungsgerichts war eben:

Zitat

Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der Erste Senat des
Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass ein pauschales Verbot
religiöser Bekundungen in öffentlichen Schulen durch das äußere
Erscheinungsbild von Pädagoginnen und Pädagogen mit deren Glaubens- und
Bekenntnisfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) nicht vereinbar ist. § 57 Abs. 4 Satz
1 und Satz 2 des nordrhein-westfälischen Schulgesetzes sind daher
verfassungskonform dahingehend einzuschränken, dass von einer äußeren religiösen
Bekundung nicht nur eine abstrakte, sondern eine hinreichend konkrete Gefahr der
Beeinträchtigung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität ausgehen muss,
um ein Verbot zu rechtfertigen. § 57 Abs. 4 Satz 3 des Schulgesetzes, der als
Privilegierung zugunsten christlich-abendländischer Bildungs- und
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Kulturwerte oder Traditionen konzipiert ist, verstößt gegen das Verbot der
Benachteiligung aus religiösen Gründen (Art. 3 Abs. 3 Satz 1 und Art. 33 Abs.
3 GG) und ist daher nichtig. Die Entscheidungen der Arbeitsgerichte in den
Ausgangsverfahren genügen den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht; der
Senat hat sie aufgehoben und die Verfahren an die Landesarbeitsgerichte
zurückverwiesen. Die Entscheidung ist mit 6:2 Stimmen ergangen; Richter Schluckebier
und Richterin Hermanns haben ein Sondervotum abgegeben. Vizepräsident Kirchhof
hat an dem Verfahren nicht mitgewirkt (vgl. Pressemitteilung Nr. 22/14 vom 13. März
2014). Richterin Hermanns ist durch Los als Vertreterin bestimmt worden. Den Vorsitz
hat Richter Gaier als dienstältester Richter geführt.
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